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(a) Verweigerung der Zustimmung zur 

Akteneinsicht durch sonstige Stellen im 
Sinne von § 72 Abs. 2 Satz 1 GWB 

(b) Fachgesetzliches Erfordernis der Zustimmungs
verweigerung durch die Kartellbehörde beim 
Vorliegen von Geschäftsgeheimnissen 

(c) Prüfungskompetenz des Beschwerdegerichts 
für geheimhaltungsbedürftige Unterlagen 

(d) Zuständigkeitskonzentration'bei dem 
Beschwerdegericht für die Prüfung 
geheimhaltungsbedürftiger Unterlagen 

(e) Dreistufige Prüfung des Beschwerdegerichts im 
Hinblick auf geheimhaltungsbedürftige Daten 
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(f) Entscheidungswirkung eines 
„in camera"-Verfahrens zur Überprüfung 
geheimhaltungsbedürftiger Unterlagen 

(g) Rechtsmittelfähigkeit der das Zwischen
verfahren abschließenden Entscheidung 
(aa)Hauptbeteiligte 
(bb)Von der Offenlegung Betroffene 
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